
Das Finanzamt kann den Antrag des Pensionärs auf Ausstellung der Bescheinigung 
gleichzeitig als Kontrollmaterial benutzen und sofort ESt-Vorauszahlungen festsetzen. Am 
Schluss des Kalenderjahrs erhält jeder Pensionär von seiner Organisation eine 
Bescheinigung über die Höhe der jährlichen Bezüge. 
Anmerkung der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main zu Tz. 5 und Tz. 6: 
Die folgenden Ausführungen gehen bei Ausübung der Option für die neue 
Pensionsregelung davon aus, daß die Abtretung der bestehenden Guthaben am 
bisherigen Versorgungsfonds grundsätzlich zum 01. Juli 1974 erfolgte. 
Der ausschließliche Bezug auf den Abtretungszeitpunkt 01. Juli 1974 ist jedoch nicht in 
allen diesen Fällen zutreffend, denn für die Bediensteten bestand im Rahmen der 
Übergangsregelung eine bedeutend längere Optionsfrist (in der Regel bis zum 01. Juli 
1978). 
Es bestehen daher keine Bedenken, im konkreten Einzelfall auf das zum (tatsächlichen) 
Zeitpunkt der Abtretung bestehende Guthaben abzustellen. 

5. 
Einkunftsart 

Die Pensionen einschl. der Zulagen (Steuerausgleichszahlung, Familienzulagen und 
andere) sind grundsätzlich Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 EStG), auf die § 19 Abs. 2 EStG anwendbar ist. 




